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Unser Thema 
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Frühlingserwachen am Fritz-Gumpert-Platz

Zahlreiche Besucher nutzten die vielseitigen Angebote beim 
Frühlingserwachen. Foto: Stadt Heidenau

Bürgermeister Jürgen Opitz trat zum Wettkampf „Der heiße 
Draht“ gegen Kater Schlau an ... und gewann. 

Foto: Stadt Heidenau

Am 1. April lud das Bürgerzentrum ge-
meinsam mit dem Familienzentrum zum 
bunten Familienprogramm mit Musik und 
Moderation auf den Fritz-Gumpert-Platz 
ein. Dabei wurde auch Kater Schlau aus 
seiner Winterruhe geweckt.
Bürgermeister Jürgen Opitz schaute 
ebenfalls beim Frühlingserwachen vorbei 
und suchte das Gespräch mit den Besu-
chern. Auch er probierte sich an Bastelei-
en, Experimenten und maß sich im Wett-
bewerb „Heißer Draht“ mit Kater Schlau.
Zum Frühlingserwachen gehörten neben 
farbenfroh bepflanzten Blumenschalen 
auch leckere Snacks und der Neugier-
Express mit vielen spielerischen Experi-
menten. 
Auch beim Kindersachen-Flohmarkt ließ 
sich herrlich stöbern. Vielen Dank an die 
vielen Organisatoren und ehrenamtlichen 
Helfer!

Katrin Reichelt
Öffentlichkeitsarbeit Kater Schlau ist auch bereit für den Frühling. Foto: Stadt Heidenau

Anzeige(n)
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Ostern auf der Ernst-Thälmann-Straße

Fleißig verzierten die Schüler die Birken 
auf der Ernst-Thälmann-Straße. 

Foto: Stadt Heidenau

Bunt bemalte oder mit Wünschen be-
schriftete Eier hängen nun entlang der 
Ernst-Thälmann-Straße. 

Foto: Stadt Heidenau

Herzlichen Glückwunsch 
an unseren  

Geburtstagsjubilar  
im April

zum 85. Geburtstag 
Volkmar Fiedler

Baumpflanzungen 
im Stadtgebiet

Mitarbeiter des städtischen Bauhofes 
pflanzen Bäume im Stadtpark an der 
Ernst-Schneller-Straße. Foto: Stadt 
Heidenau

Die Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt 
Heidenau pflanzten in den vergangenen 
Wochen insgesamt 16 Bäume in ver-
schiedenen Straßen im Stadtgebiet.
Unter anderem erfolgten die Neupflan-
zungen im Stadtpark an der Ernst-
Schneller-Straße, entlang der Rosa-Lu-
xemburg-Straße, auf der Kastanienallee, 
der Gabelsbergerstraße, am Fritz-Gum-
pert-Platz sowie auf der Körnerstraße. 
Auf dem Fritz-Gumpert-Platz wurde 
zusätzlich eine Nordmanntanne für das 
nächste „Lichteln am Gumpi“ gepflanzt.

Katrin Reichelt
Öffentlichkeitsarbeit

Pünktlich zum Osterfest verzierten am  
3. April 2023 die Schülerinnen und Schü-
ler des Hortes der Astrid-Lindgren-Grund-
schule die 31 Birken mit Osterschmuck. 
Die Birken wurden vorher durch die Mitar-
beiter des städtischen Bauhofes gestellt.
Die größeren Kinder schrieben Osterwün-
sche auf die Ostereier und die kleineren 

Kinder verschönerten diese fleißig mit 
bunten Farben. 

Vielen Dank an den Bauhof, die Schüler 
und die Lehrer für ihr Engagement!

Katrin Reichelt
Öffentlichkeitsarbeit

Ampelanlage Siegfried-Rädel-Straße in Betrieb gegangen
Anfang April wurde die neue Ampelanlage 
für Fußgänger in Höhe des MeGAH bzw. 
Aldi-Marktes in Betrieb genommen.

Neue Fußgängerampel an der Siegfried-
Rädel-Straße

Ende Januar begannen die Arbeiten zur 
Errichtung dieser Fußgänger-Lichtsignal-
anlage auf der Siegfried-Rädel-Straße in 
Höhe der Emil-Schemmel-Straße. 
Noch vor Ostern konnte die ca.  
90 000 Euro teure Ampelanlage planmäßig 
fertig gestellt und in Betrieb genommen 
werden.
Diese städtebauliche Maßnahme wurde 
innerhalb der Bund-Länder-Programme 
„Soziale Stadt - Stadtteile mit besonde-
rem Entwicklungsbedarf (SSP) und „Sozi-
aler Zusammenhalt - Zusammenleben im 
Quartier gemeinsam gestalten (SZP)“ im 
Programmgebiet „Heidenau Nordost“ mit 
Fördermitteln des Bundes, des Freistaa-
tes Sachsen sowie ergänzenden Eigen-
mitteln der Stadt Heidenau umgesetzt.

Katrin Reichelt
Öffentlichkeitsarbeit
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Großes Kinder- und Familienfest am 12. Mai 2023
Am Freitag, den 12. Mai 2023, laden das 
Team der Kita Flohkiste und die Stadt Hei-
denau alle Heidenauer:innen herzlich zum 
großen Kinder- und Familienfest ein. Im 
Zeitraum von 15 bis 18 Uhr erwartet die 
Besucher ein buntes Programm für Jung 
und Alt.
Das traditionell beliebte Kitafest wird in 
diesem Jahr gemeinsam mit dem Tag 
der Städtebauförderung gefeiert und ist 

somit noch größer und vielfältiger als in 
den Jahren zuvor. Anlässlich des fertigge-
stellten Neubaus der Kita bietet sich auch 
für alle Interessierten die Gelegenheit, die 
neuen Räumlichkeiten kennenzulernen.
Die großen und kleinen Besucher erwar-
tet unter anderem Pony-Reiten, ein Ka-
russel, eine Hüpfburg, Kinderschminken, 
ein Clown, Hula-Hoop sowie vieles mehr. 
Ebenso kann man bei einem Gewinnspiel 

das Kita-Gelände auf eigene Faust erkun-
den und tolle Preise ergattern. Für Ver-
pflegung ist natürlich ebenfalls gesorgt.
Herzlich eingeladen sind ausdrücklich 
nicht nur die Familien der Einrichtung, 
sondern auch alle anderen interessier-
ten Heidenauer:innen. Wir freuen uns auf 
zahlreiche Gäste!

Team der Kita Flohkiste und Stadt Heidenau
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Die HOT BOOTS im April und die Frage „Whisky oder Whiskey“

„Catch the Rain“ ist zwar 
ein beliebter Tanz bei den 
Line Dancern, aber am  
14. April 2023 hätten 

wir uns doch lieber schönes Wetter ge-
wünscht. 
Trotzdem starteten 28 HOT BOOTS nach-
mittags am Red Rooster in Dresden bes-
tens gelaunt mit dem „Whisky-Bus“ in 
eine rollende Whisky-Verkostung mit Jens 
Schumann und seinem Bagpiper in Rich-
tung Moritzburg und Radebeul. Die Tour 
mit dem Oldtimerbus, die allen viel Spaß 
gemacht hat, brachte nicht nur „Gau-
menfreude“, sondern auch eine Menge 
Informationen und Antworten auf unse-
re Fragen rund um das (besonders aus 
Schottland und Irland) bekannte Getränk 
und die Schreibweise seines Namens.
Schottische Destillate werden nämlich 
grundsätzlich ohne „e“ geschrieben, also 
Whisky. Das „e“ steht dagegen immer 
bei irischem Whiskey. Hätten Sie es ge-
wusst? Nur auf die berühmte Frage zum 
Thema Schottenrock gab es vom Bagpi-
per als Antwort nur ein verschmitztes Lä-
cheln. Vielleicht müssen wir die Tour eben 
noch einige Male wiederholen ...
Jetzt aber sind die HOT BOOTS erst ein-
mal am 30. April dabei, wenn auf dem 
Festplatz in Großsedlitz der Maibaum ge-
setzt wird. 

Ab 13:30 Uhr ist Einlass ins Festgelände 
und nach einem bunten Nachmittagspro-
gramm, einem Löschangriff der Jugend-
feuerwehr Heidenau und dem traditio-
nellen Maibaumsetzen eröffnen die HOT 
BOOTS gegen 19:00 Uhr den „Tanz und 
Schwof bis Mitternacht“.
Auch im „Vitanas Senioren Centrum“ auf 
der Rosenstraße in Dresden wird mit ei-
nem Auftritt der HOT BOOTS in den Mo-
nat Mai gestartet. Es ist bereits das zweite 
Mal, dass wir in diesem Heim dabei sind, 
wenn ein Tanznachmittag stattfindet. Ob 
im Rollstuhl oder mit Gehhilfe, ob geistig 

voll da oder leider nicht mehr so ganz - 
mit welcher Freude alle beteiligt sind, wird 
auch diesmal wieder beeindruckend für uns 
sein. Übrigens, wer am 30.04. irgendwohin 
zum Maibaumsetzen oder zum Tanz in den 
Mai geht oder fährt, sollte daran denken, 
dass in der Walpurgisnacht durchaus auch 
Hexen auf E-Besen oder Staubsaugern von 
rechts geflogen kommen könnten und dann 
vielleicht Vorfahrt hätten ...

Sieglinde Dittmann
SSV Heidenau e.V.
Abt. Line Dance „HOT BOOTS“

Mit Whiskeyglas und Regenschirm am Spitzhausturm Foto: privat

Wort & Wein bei Kerzenschein - 
Klatsch & Tratsch im Brunneneck!
Wo erfährt man die interessantesten  
Neuigkeiten über die Nachbarin? Natür-
lich im Friseursalon! Das ist auf der gan-
zen Welt gang und gäbe.
Die Schriftstellerin Silvina Ocampo aus 
Argentinien beschreibt das in ihrer Erzäh-
lung „El asco“. Es gibt nichts Besseres, 
als im Friseursalon über die Nachbarin 
Rosalia und ihr Liebesleben zu tratschen.
Gern können Sie den Gesprächen im Fri-
seursalon lauschen: am Freitagabend, 
dem 12. Mai 2023, 19:30 Uhr in der Stadt-
bibliothek Heidenau. Es erzählen, singen 
und spielen Liane Krüger, Antonio More-

jon Caraballo und Fabian Klentzke, ange-
reichert mit Lyrik und temperamentvoller 
Musik aus der Welt der Liebe.
Sind Sie neugierig geworden? Preiswer-
ter als im Friseursalon - für nur 9,- Euro 
Eintritt, können Sie bei der Veranstaltung 
„LiebesKoma“ das Beste über Rosalie 
und noch viel mehr erfahren!
Eintrittskarten erhalten Sie in der Stadt-
bibliothek im Vorverkauf und am Ver-
anstaltungstag an der Abendkasse ab  
19:00 Uhr.

Das Team der Stadtbibliothek Heidenau

Anzeige(n)

Tag der offenen Tür am Pumpwerk Heidenau-Nord
Am Samstag, den 03. Juni 2023 findet von 14:00 - 18:00 Uhr der Tag der offenen Tür am Pumpwerk Heidenau-Nord (Pillnitzer 
Straße) statt.
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Löwenberg in Schlesien - einige Begebenheiten im ausklingenden Mittelalter
Es ist spannend, das Buch des Benjamin 
Gottlieb Sutorius (abgebildete Titelseite) 
„Die Geschichte von Loewenberg aus 
Urkunden und Handschriften, Bunzlau 
1784“ zu durchblättern. 

Wie wohl wie in jeder anderen Stadt erfah-
ren wir das weitgefasste Regelwerk, auch 
dieses oder jenes Ereignis, manches bei-
nahe unglaublich, alles die Bewohner prä-
gend und das Einhalten fordernd. Schau-
en wir nun auf eher zufällig ausgewählte 
und unbearbeitete Einträge: 

„Seite 31: Unser Stadtbuch zeiget auch 
verschiedene Begnadigungen an, vom 
wohlthaetigsten Fuersten erhalten nach 
der Freyheit, Wein zu schenken und  
4 Schillinge zu der kleinsten und 30 Schil-
linge zu der groeßten Buße.“
Um das Jahr 1350 war hatte der Fürst 
Löwenberg berechtigt, vielfach Zoll zu 
erheben: direkt für jeden Haendler und 
ihre mitgefuehrten Waren, so Gewaender 
und Leinewand, Weidwerk, Wachs und 
Leder, Kupfer und Zinn, Glas und Eisen, 
Kuerschnerwerk, Vieh und Pferde, Herin-
ge, Obst, Fleisch, Hopfen, Habichte und 
Falken...
„Unserem“ Löwenberg hatte Piast Hein-
rich I. mit Stadtgründung (1209 nach 
deutscher Geschichtsschreibung; 1217 
nach polnischer Deutung) die niedere 
Gerichtsbarkeit übertragen. Benjamin 
Sebastian Sutorius‘ Buch berichtet von 
drei Gattungen der handelnden Personen: 
Hofrichter (Schoeppen), Landvoigte, Erb-
voigte bei genauer Gewaltentrennung.
Übersichtlich geregelt waren die Ämter, 
die für das Gemeinwohl zu sorgen hat-
ten: „Die Ratsherren erwaehlten jaehrlich 
aus ihnen den Buergermeister, welcher 
die Regierung fuehrte, und welche, die 
im Jahr zuvor im Rathe gesessen, und 
nicht von neuem erwaehlt wurden, nenn-
te man sie die alten Herren. Sie behielten 

aber Sitz und Stimme im Rathe und ver-
walteten verschiedene Aemter, die ihnen 
übertragenwurden, als: die Stadtwerke, 
der Wald, die Mühlen, Teiche, Ziegeleien, 
Weinkeller...“ (1371)
„Im Jahre 1419 hatte die Stadt schon  
2 Spitaeler, Eines wurde das alte Spi-
tal genannt, das andere wurde das neue 
oder das heilig Geist oder auch Pesthaus 
genannt.“
Seite 101: „Im Jahre 1455 zuendete ein 
Gewitter den einen Kirchturm in Loewen-
berg an, und Glocken und Uhr zerschmol-
zen.“ „In dem 1575. Jahre machte der 
Rath eine Brauordnung, unsre Buerger-
haeuser waren mehrere theils mit Bieren 
beleget, welche, wie sie brauen sollten, so 
wie noch iezo gewoehnlich, durchs Loos 
gezogen wurden:“ [Auf die Löwenberger 
Brauordnung wird zu späterer Gelegenheit 
eingegangen.]
„Loewenberg hatte sich bei Erreichung 
der Steuern auf 77905 Thaler geschaet-
zet, und wurde im ganzen Herzogthume 
nur von Breslau und Glogau uebertroffen 
[um 1490].
„Im August 1567 kam die Pest nach Loe-
wenberg. Es ist deshalb bis 26. Mai 1668 
kein Gericht gehalten worden.“.

Eingesandt von Werner Guder, 
Städtepartnerschaftsverein Heidenau e. V.

Anzeige(n)
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Internationaler Frühjahrspreis der Steher

Der SSV Heidenau e.V. hat es wieder geschafft zum ersten Ren-
nen die deutsche Elite und europäische Spitzenfahrer des Ste-
hersportes auf das Heidenauer Oval zu locken.
Gesetzt sind natürlich allen voran die Heidenauer Akteure. Alex-
ander Riedel versucht mit seinem festen Schrittmacher Thomas 
Funck aus Köln an die guten Ergebnisse des letzten Jahres an-
zuknüpfen.
André Hagen und Udo Becker sind nach dem starken letzten 
Jahr hochmotiviert, ihre Dauerkonkurrenten Daniel Harnisch und 
Peter Bäuerlein, aktuell die besten deutschen Steher/Schrittma-
cher, gerade hier auf ihrer Heimatbahn hinter sich zu lassen.
Der vierte Heidenauer am Start ist der Schrittmacher René Klu-
ge. Er nimmt wieder den tschechischen Meister Jakub Filip an 
die Rolle.
Vincent Vonhof ist hier bereits ein bekanntes Gesicht. Er war 
letztes Jahr im Frühjahr und im Sommer in Heidenau und wur-
de bei den letztjährigen deutschen Stehermeisterschaften 6. Er 
geht mit dem erfahrenen Schrittmacher Sven Lohse aus Chem-
nitz ins Rennen. Die traditionsreiche Radrennbahn in Forst wird 
aktuell saniert. Somit sind die Trainingsbedingungen für das 
brandenburgische Gespann nicht optimal, dennoch werden sich 
Martin Gründer und sein Schrittmacher René Gierth mit Sicher-
heit in Topform präsentieren.
Gespannt sein darf man auf das belgische Duo Arne de Groote 
und Schrittmacher Edwin Smeulders. Beide sind in Heidenau 
noch unerfahren, zwar kennt Smeulders die Bahn aus früheren 
Wettkämpfen, jedoch noch als Rennfahrer.
Komplettiert wird das Starterfeld durch ein sehr interessantes 
Gespann. Der niederländische Vizemeister und Europameister 
von 2019 Reinier Honig, der im Januar das Steherrennen beim 
Berliner Sechs-Tage-Rennen gewann und Zweiter beim Früh-
jahrspreis in Heidenau 2022 wurde, geht mit dem erfolgreichen 
und erfahrenen Schrittmacher Thomas Baur aus Singen (Boden-
see) an den Start.
Als weiteren Höhepunkt für die Veranstaltung hat sich der SSV 
Heidenau mit den Verantwortlichen der Hochrad-Szene um 
Steffen Stiller, auch bekannt als Betreiber des Fahrradmuseum 
Velocium in Weinböhla, über die Austragung der Sächsischen 
Hochrad-Meisterschaft verständigt. In den Pausen des Steher-
rennens gehen somit die Akteure der historischen Hochräder in 
kleinen Gruppen an den Start und werden in Vor- und Finalläu-
fen jeweils über 6 Runden ihren Meister finden. Wer selbst ein 
solches Hochrad besitzt und teilnehmen möchte, kann sich bis 
30.04.2023 unter info@velocium-weinboehla.de melden.
Des Weiteren werden auch andere Exponate des Fahrradmu-
seums an diesem Renntag auf dem Gelände der Radrennbahn 
Heidenau ausgestellt sein.
Entgegen der allgemeinen Preiserhöhungen hat sich der Verein 
dazu entschieden, in enger Zusammenarbeit mit den Sponso-
ren, die Eintrittspreise konstant zu halten
(Erwachsene 8,50 Euro, Kinder bis 14 Jahre 5 Euro, Kinder bis 
10 Jahre frei).
Nähere Informationen und/oder kurzfristige Änderungen werden 
unter facebook.com/SSVHeidenauRadsport und 
radrennbahnheidenau.blogspot.com bekannt gegeben.
Wir freuen uns schon jetzt auf ein hochklassiges Starterfeld aus 
Heidenau, aus der Region, aus Deutschland und aus Europa.

Nachwuchs gesucht - Werde Radsportler!

Großer Schnuppertag am 04.05.2023!
Du bist auf der Suche nach einer neuen sportlichen Herausfor-
derung oder möchtest gern eine neue Sportart ausprobieren?
Vielleicht fährst du auch schon lange gern und viel Fahrrad und 
möchtest diesen Sport jetzt aktiv betreiben oder suchst für dein 
Kind oder Enkel einen geeigneten Sport?
Dann bist du bei uns genau richtig! Wir sind immer auf der Su-
che nach neuen Sportlern und sportinteressierten Leuten, die 
sich im Verein engagieren wollen. Beim SSV Heidenau findest du 
beste Trainingsmöglichkeiten. Wir haben eigene Kraft- und Ath-
letikräume, einen Raum für Radtraining bei schlechtem Wetter 
und die Radrennbahn spricht für sich. Alle Räumlichkeiten sind 
bestens ausgestattet.

Lesen Sie weiter auf Seite 13
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Unser Trainer- und Übungsleiterkollektiv kann auf eine sehr lan-
ge und erfolgreiche Historie zurückschauen und ist stets da- 
ran interessiert, jeden Sportler an seine individuellen Grenzen zu 
führen und zu verbessern. Du hast Lust bei uns Radsportler zu 
werden, hast aber kein Rennrad? Kein Problem, Kinder bekom-
men zunächst vom Verein ein Rennrad zur Verfügung gestellt.

Bei Interesse: einfach vorbeikommen, und zwar
am 04.05.2023 von 16 - 18 Uhr, Tel.: 0179/2977626
Weitere Informationen unter:
radrennbahnheidenau.blogspot.com
facebook.com/SSVHeidenauRadsport
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Blühflächen anlegen:  
Naturschutzstation berät 
- Kostenloses Saatgut bei 
„Sachsen blüht“

Bewerbungsschluss 15. Mai 2023

Wünschen Sie sich lieber eine bunte Wie-
se vor der Haustür statt eintönig grünen 
Rasen? Haben Sie schon mal daran ge-
dacht, ungenutzte Rasenflächen um Ihr 
Haus in eine Blühwiese umzuwandeln 
und damit für mehr Vielfalt zu sorgen? 
Wir von der Naturschutzstation Ost-
erzgebirge beraten Sie gern dazu - 
Kontakt siehe unten.
Das Beste daran: Die Initiative „Sachsen 
blüht“ stellt das Saatgut kostenfrei zur 
Verfügung - für die Neuanlage von blü-
tenreichen Wiesenflächen oder zur Auf-
wertung von artenarmen Rasenflächen. 
Das Saatgut ist gebietseigen und zer-
tifiziert. Wichtig ist, dass Ihre Fläche im 
Siedlungsraum liegt, zwischen 1.000 und 
2.000 m² groß ist und Sie dazu bereit sind, 
die Fläche für fünf Jahre insektenfreund-
lich zu mähen. Wie das geht, erfahren Sie 
zum Beispiel bei uns.

Sie wollen loslegen und haben bereits 
eine Freifläche oder Wiese, auf der Sie 
eine Blühwiese anlegen und so Insekten 
und Schmetterlingen helfen möchten? 
Dann bewerben Sie sich jetzt online!

Bewerbungsschluss für die Frühjahrs-
aussaat ist der 15. Mai 2023 unter 
https://dvl-sachsen.de/de/56/p1/
sachsen-blueht.html

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstüt-
zung brauchen, kontaktieren Sie uns 
gerne:
Kati Ehlert
Naturschutzstation Osterzgebirge e.V.
Am Bahnhof 1, 01773 Altenberg
Mobil: 0162 - 6336480
E-Mail: 
ehlert@naturschutzstation-osterzgebirge.de

Die Naturschutzstation Osterzgebirge ist 
Projektpartner von „Inuversumm“, das 
auch mitfinanziert wird aus Mitteln des 
Sächsischen Haushaltes.

• heller Veranstaltungsraum mit 100 Quadratmetern Fläche (teilbar)
• für private und geschäftliche Feiern, Vereinsaktivitäten, Workshops

und Seminare
• inkl. Nutzung von Küche, Geschirr, Mobiliar (60 Personen)
• inkl. Nutzung des Außengeländes
• barrierefreier Zugang
• zentral gelegen am Heidenauer Bahnhof
• ab 5 Euro pro Stunde für Heidenauer Vereine
• 90 Euro pro Tag für private Veranstaltungen

(12:00 bis 22:00 Uhr, Übergabe am Folgetag bis 12:00 Uhr)

Mietanfragen an:
Stadt Heidenau - Bauamt
03529/571-451 | vermietung-stadthaus@heidenau.de

Der Multifunktionsraum
Jetzt für Ihre Veranstaltung
mieten

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Freitag, dem 12. Mai 2023

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Freitag, der 28. April 2023

Anzeigenschluss:
Mittwoch, der 3. Mai 2023, 9.00 Uhr

Anzeige(n)
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& SINGEKREISKINDERTag 
der offenen Tür

kita
weststrasse

 06. MAI 2023 
15.00 - 18.00 UHR

WESTSTR. 8
01809 HEIDENAU 

 

PARKPLÄTZE
STEHEN BEGRENZT
ZUR VERFÜGUNG

Anzeige(n)

Altstoffsammlung
Annahme:
Freitag, 05.05.23 von 12:00 - 17:00 Uhr
Samstag, 06.05.23 von 08:00 - 13:00 Uhr
und nach telefonischer Absprache über die Telefonnummer der Schule 03529-513932
Stötzner-Schule-Heidenau, Dresdner Straße 62 in 01809 Heidenau
Für die besten Sammler winken tolle Preise!
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Bunt geschmückter Brunnen am Rathaus

Die Schüler der Heinrich-Ernst-Stötzner Schule nach dem Schmücken des Rathaus-
brunnens für das Osterfest. Foto: Stadt Heidenau

Voll bepackt mit lauter bunten und lie-
bevoll bemalten Eiern machten sich die 
Schüler und Schülerinnen der Klasse 1 
bis 4 der Heinrich-Ernst-Stötzner Schu-
le auf den Weg zum Rathaus. Während 
fröhliche Frühlingslieder erklangen, wur-
de der Brunnen fleißig mit unseren Oster-
eiern dekoriert.
Da wir dieses Jahr wieder in vollem Um-
fang der Tradition folgen konnten, zo-
gen wir weiter zur Seniorenwohnanlage 
„Elbblick“. Die Bewohner erfreuten sich 
an der trällernden Kinderschar und dem 
bunt geschmückten Innenhof.

Juliane Richter
Heinrich-Ernst-Stötzner Schule

Kita an der Heinrich-Heine-Grundschule

Ostersträuße schmücken

Die geschmückten Sträuße im Barockgar-
ten Großsedlitz. 

Foto: Kita an der Heine-GS

Vor einigen Wochen erhielten wir als Kin-
dertageseinrichtung vom Barockgarten 
Großsedlitz die Anfrage, ob wir uns vor-
stellen könnten Ostersträuße mit bunt 
bemalten Eiern für Ostern zu schmücken. 
Schnell war klar, dass dies eine wun-

derbare Idee ist und dann ging es auch 
schon. Die Osterwerkstätten im Kinder-
garten und Hort wurden eröffnet und zahl-
reiche ausgeblasene Eier erreichten uns, 
so dass die Kinder nach Herzenslust Eier 
gestalten. Mit viel Farbe und Glitzer sind 
die schönsten Eier entstanden.
An zwei Terminen haben die Kinder die 
Eier behutsam zum Barockgarten trans-
portiert und die Sträuße in der Skulptu-

renhalle, dem Gesellschaftsraum und im 
Café Friedrichschlösschen geschmückt.
Wir bedanken uns recht herzlich beim 
Barockgarten Großsedlitz für die Anfrage 
und wir freuen uns schon auf das nächste 
Osterfest.

Unsere bunten Ostereier schmücken die Ostersträuße im Barockgarten. 
Foto: Kita an der Heine-GS

Das Team der Kita an der 
Heinrich-Heine-Grundschule
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Stadt.Land.Cash! - bis zu 500 Euro für dein Projekt

Jugendliche aus dem Landkreis Sächsi-
sche Schweiz-Osterzgebirge dürfen im 
Jugendfonds „Stadt.Land.Cash!“ ent-
scheiden, welche Jugendprojekte geför-
dert werden. Auch im Jahr 2023 können 
für Projekte und Aktionen in unserem 
Landkreis wieder Fördermittel von bis zu 
500 Euro unkompliziert von jungen Men-
schen im Alter von 14 bis 27 Jahren bean-
tragt werden.
Seit 01.03.2023 ist das Flexible Jugend-
management des Jugendring Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge e.V. die neue 

Fach- und Koordinierungsstelle von die-
sem Jugendfonds. Ansprechpartnerinnen 
hierfür sind Vivien Loibl und Lisa Insten-
berg. Die Jugendlichen, die über den An-
trag entscheiden, treffen sich regelmäßig 
in drei Jurygruppen in Pirna, Dippoldis-
walde und Freital und werden dabei von 
den Trägern Pro Jugend e.V., dem Kinder- 
und Jugendhilfeverbund Freital e.V. und 
uns begleitet.
Der Jugendfonds „Stadt.Land.Cash!“ ist 
ein Projekt im Rahmen der „Partnerschaf-
ten für Demokratie“ im Landkreis Säch-
sische Schweiz-Osterzgebirge und wird 
gefördert durch das Bundesprogramm 
„Demokratie leben!“ sowie aus Mitteln 
des Freistaates Sachsen. Die Antragstel-
lung ist bei uns ab sofort möglich und wir 
freuen uns sehr, wenn auch in diesem Jahr 
zahlreiche Projektanträge bei uns ankom-
men. Hast du oder hat euer Verein also 
eine Idee für ein Projekt, das Menschen 
verschiedenen Alters zusammenbringt, 

euer ehrenamtliches Engagement in den 
Vordergrund rückt oder ein respektvolles 
Miteinander fördert? Dann kontaktiert uns 
gerne. Die Jurys freuen sich auch immer 
sehr über Zuwachs.
Bist du im Alter zwischen 14 und 27 Jah-
ren und hast Interesse als Mitglied einen 
Blick hinter die Kulissen der Juryarbeit zu 
werfen, dann melde dich bei uns. Infor-
mationen zu den Jurygruppen und weitere 
Informationen zum Jugendfonds findet ihr 
auf der Projektwebsite www.stadt-land-
cash.de oder sprecht uns einfach direkt 
an. Vivien Loibl unter 0173/1677441 oder 
vivien.loibl@jugend.ring.de, Lisa Insten-
berg unter 0151/18998868 oder 
lisa.instenberg@jugend-ring.de.

V.i.S.d.P.
Lisa Instenberg und Vivien Loibl
Jugendring  
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V.
Flexibles Jugendmanagement

Sommerferien-Camp „Gemeinsam gestalten wir die Welt: Was bedeutet nachhaltig leben?“
Unser 5-tägiges Sommerferien-Camp der 
Jungen Naturwächter (JuNa) findet vom 
17. bis 21. Juli 2023 auf dem Lindenhof 
in Ulberndorf statt. Gemeinsam wollen 
wir uns mit damit auseinandersetzen, was 
nachhaltig leben bedeutet. Insbesondere 
werden wir uns mit den Bereichen Ernäh-
rung, Energie und Wasser beschäftigen. 
Dazu besuchen wir eine Schäferei, erkun-
den die Talsperre Malter von innen, wan-
deln auf dem Energie-Pfad und gehen im 
Freizeitzentrum Hains in Freital eine Run-
de schwimmen.
Wie es sich für ein Sommer-Feriencamp 
gehört, zelten wir draußen auf unserer 
Wiese (bitte eigenes Zelt mitbringen!). Bei 
schlechtem Wetter haben wir die Mög-
lichkeit, auf unsere Scheune umzuziehen.
Zwischen den Programmpunkten habt 
ihr die Möglichkeit, Spiele zu spielen, in 
Büchern zu schmökern oder einfach in 
der Natur zu chillen. Beim gemütlichen 
Lagerfeuer und selbstgemachten Essen 
genießen wir den Ausklang des Tages, 
lauschen den Grillen und schauen den 
Sternen beim Funkeln zu.

Geeignet für:  alle Kinder und Jugendli-
chen (9) 10-17 Jahre, die 
sich für das Thema inte-
ressieren

Dauer:  17. Juli 13 Uhr bis 
 21. Juli 13 Uhr
Ort:  Alte Straße 13, 01744 

Dippoldiswalde 
 OT Ulberndorf
Betreuer/
Umweltbildner:  Juliane Märtens, Katja 

Dollak, Knut König
Preis:  Da diese Veranstaltung 

gefördert wird, sind die 
Programmpunkte und 
Betreuung kostenlos. 
Pro angemeldeten Kind 
fällt eine Unterkunfts- & 
Verpflegungspauschale 
von 95,00 Euro an.

Anmeldung:  Eine Anmeldung ist not-
wendig, da nur begrenzt 
Plätze verfügbar sind. 

  Maximale Teilnehmerzahl 
liegt bei 15 Personen. 

Die Anmeldung findet ihr 
unter www.umwelt.

 lpv-osterzgebirge.de.

Kontakt 
Umweltbildungsbüro:
Juliane Märtens & 
Katja Dollak
Landschaftspflegeverband Sächsische 
Schweiz - Osterzgebirge e. V.
E-Mail: bildung@lpv-osterzgebirge.de
Telefon: 03504 629665
Alte Straße 13, 01744 Dippoldiswalde, 
OT Ulberndorf
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48h-Aktion im AMS Kinder- und Jugendhaus 
AMBOS
Liebe Heidenauer*innen,
wir, das AMS Kinder- und Jugendhaus AMBOS, veranstalten 
am 06. Mai 2023 von 14-18 Uhr in unseren Räumlichkeiten auf 
der Siegfried-Rädel-Str. 7, 01809 Heidenau, eine gemeinnützige 
Veranstaltung im Rahmen der 48h-Aktion. Die 48h-Aktion ist ein 
Projekt des Vereins Pro Jugend e.V. und dient der Gemeinnüt-
zigkeit und dem Gemeinwesen in und um die Stadt Heidenau.
Dieses Jahr möchten wir gern Jung und Alt zusammenbringen 
und gemeinsam in Erinnerungen schwelgen. Hierzu suchen wir 
die wertvollen älteren Menschen aus Heidenau, welche hier 
ihre Kindheit und Jugend verbracht haben. Wir möchten ge-
meinsam Ihre alten Bilder ansehen, Ihren Erzählungen lauschen 
und untereinander über die verschiedenen Orte in Heidenau 
sprechen, an denen die Generationen ihre Jugend verbracht ha-
ben und immer noch verbringen.
Bis dahin würden wir uns sehr freuen, ein paar Ihrer Erinnerun-
gen, in Worten und Bildern und/ oder anderen Erinnerungsstü-
cken leihweise von Ihnen zu erhalten. Selbstverständlich behan-
deln wir Ihre Schätze besonders behutsam.
Wir würden uns sehr freuen, Sie am 06. Mai ab 14 Uhr in unseren 
Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen. Für das leibliche Wohl ist 
gesorgt.
Bei vorherigen Fragen, kontaktieren Sie uns gern unter:
AMS Kinder- und Jugendhaus AMBOS
Siegfried-Rädel-Str. 5, 01809 Heidenau
Telefonnummer: 03529/ 5359620

Anzeige(n)
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Erneuter Treff der Arbeitsgruppe Senioren
Am 07. März 2023 fand ein weiteres Tref-
fen der Heidenauer Arbeitsgruppe Seni-
oren statt. Die Mitglieder trafen sich im 
Ratssaal der Stadtverwaltung zu ihrer ers-
ten diesjährigen Zusammenkunft.
Nachdem Bürgermeister Jürgen Opitz die 
Anwesenden begrüßt hatte, folgte eine 
kurze Vorstellungsrunde. Anschließend 
wurde das vergangenen Treffen der Ar-
beitsgruppe Senioren ausgewertet so-
wie über die Ergebnisse der letzten Ge-
sprächsrunde informiert.
Die gewünschten öffentlichen Sitzge-
legenheiten können seit März 2023 be-
schafft werden, da der Haushalt der Stadt 
Heidenau ab diesem Zeitpunkt rechts-
kräftig ist. Für den weiteren barrierefrei-
en Umbau von Bushaltestellen erfolgt 
zweimal jährlich eine Abfrage sowie die 
anschließende Mittelfreigabe zur Umset-
zung der Maßnahmen.
Erfreut wurde festgestellt, dass der Bau 
der barrierefreien Querungshilfe an der 
Käthe-Kollwitz-Straße realisiert wurde. 
Der Beginn der aktuellen Baumaßnahme 
zum grundhaften Ausbau der Dresdner 
Straße wurde zur Kenntnis genommen. 
Auf die notwendige Reparatur der be-
schädigten Gehwegstellen am Sonnenhof 
wurde nochmals hingewiesen. Hierbei er-

folgte die Information des Bürgermeisters, 
dass der Bauhof der Stadt Heidenau die 
Bordabsenkungen und Gehwegsanierun-
gen bereits sukzessive umsetzt.
Als weitere Themen wurden erneut die 
angespannte Parkplatzsituation in Heide-
nau-Süd sowie die Aufstellung eines Ver-
kehrsentwicklungskonzeptes für die Stadt 
angesprochen.
Es erfolgte außerdem die Auswertung der 
gemeinsamen Begehungen des Stadtge-
bietes mit der Verwaltung und Mitgliedern 
der Arbeitsgruppe Senioren, bei denen 
hauptsächlich auf aktuelle Baumaßnah-
men, die Umsetzung barrierefreier Maß-
nahmen und erforderliche Gehwegsanie-
rungen hingewiesen wurde.
Gern können auch Sie reparaturbedürfti-
ge Gehwege im Stadtgebiet an die Seni-
orenbeauftragte der Stadt Heidenau mel-
den (Tel. 03529/571 401 bzw. 
kathrin.scherzer@heidenau.de).
Geplant sind auch in diesem Jahr weitere 
Rundgänge der Arbeitsgruppe Senioren 
und der Verwaltung zum Erfassen prob-
lematischer Stellen im Stadtgebiet Heide-
nau.
Des Weiteren wurde der Arbeitsgruppe 
Senioren das Integrierte Stadtentwick-
lungskonzept (INSEK) vorgestellt. Dabei 

handelt es sich um ein übergeordnetes, 
informelles Instrument der räumlichen 
Planung, das eine Zukunftsvision für die 
Stadt Heidenau entwickelt und für die 
nächsten 10 - 15 Jahre Handlungsschwer-
punkte und Maßnahmen in der Stadt fest-
legt. Hierbei werden die Wechselbezie-
hungen zwischen Themengebieten wie 
z.B. Bauen und Wohnen / Kitas und Schu-
len / Bevölkerungsentwicklung / Arbeiten 
/ Wirtschaft / Vereine einbezogen. Derzeit 
wird ein Überblick über die aktuelle Situ-
ation in Heidenau sowie ein Konzept für 
die Zukunft „Heidenau 2035+“ erstellt. 
Das INSEK dient als Grundlage für die 
Verwaltungsarbeit und für die Entwick-
lung von Fördergebieten. In den nächsten 
Monaten werden Befragungen durchge-
führt und Arbeitsgruppen gebildet, damit 
Bürger, Akteure und lnstitutionen an der 
Entwicklung des Konzeptes mitwirken 
können. Die ersten Ergebnisse werden 
voraussichtlich in der zweiten Einwohner-
versammlung im Herbst 2023 vorgestellt.
Das nächste Treffen der Arbeitsgruppe 
Senioren findet am 26. September 2023 
statt.

Katrin Reichelt
Öffentlichkeitsarbeit

Osterschmaus in den Seniorenwohnanlagen

Am 05. April 2023 fand wieder unser traditioneller „OSTER-
SCHMAUS“ in den Seniorenwohnanlagen Elbblick und Sonnen-
hof l und ll in Heidenau statt.
Beim Mittagstisch mit den Bewohnern der Seniorenwohnanla-
gen genießen wir den leckeren OSTERSCHMAUS von Sven Pa-
gel “BRATPATE“ in Pirna.

Der Nachbarschaftsverein Heidenau e.V. organisiert und plant 
für die Bewohner/Senioren der Wohnanlagen gemeinsame Ver-
anstaltungen und auch Wünsche unserer Bewohner werden - so 
gut es geht - umgesetzt.

Wir bedanken uns für das Mittagessen bei „Bratpate“ in Pirna 
und danken auch unseren Bewohnern für die rege Teilnahme an 
gemeinschaftlichen Veranstaltungen.

M. Wolf
Nachbarschaftsverein Heidenau e.V.

Anzeige(n)
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Ostern in der Seniorenwohnanlage Elbblick

Fotos:

Auch dieses Jahr haben alle Schulkinder 
der Heinrich-Ernst-Stötzner Schule in 
Heidenau wieder fleißig Ostereier gebas-
telt und wunderschön bemalt und ver-
ziert. Am 31.03.2023 war es dann endlich 
wieder soweit!
Mit schönen Frühlingsliedern zu Beginn 
(vorgetragen von den jüngeren Schüle-
rinnen und Schülern) und dem beherzten 
Schmücken der Bäumchen und Sträu-

cher, hatten alle wieder viel Spaß den In-
nenhof der Seniorenwohnanlage Elbblick 
in Heidenau aus dem Winterschlaf zu er-
wecken.
Die Bewohner vom Elbblick haben wieder 
allerlei Leckereien und Naschwerk für die 
Kinder der Stötzner Schule gesammelt 
und der Nachbarschaftsverein Heidenau 
e. V. hat diese im Namen der Bewohner 
übergeben.

Wir bedanken uns für die gute Zusam-
menarbeit bei der Heinrich-Ernst -Stötz-
ner Schule und freuen uns auf ein Wieder-
sehen.

M. Wolf 
Nachbarschaftsverein Heidenau e. V.

Anzeige(n)
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Römisch-Katholische Kirche „St. Georg“ Heidenau
Fröbelstraße 5, 01809 Heidenau
Kontakt: Röm.-Kath. Pfarrei St. Heinrich und Kunigunde, Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 2-4 - 01796 Pirna, Tel.: 03501 5710164, 
E-Mail: info@kath-kirche-pirna.de, Internet: www.georgs-kirche.de

30. April 08:30 Uhr Heilige Messe
03. Mai 18:30 Uhr Abendmesse
07. Mai 10:00 Uhr Heilige Messe mit 

Taufe
10. Mai 18:30 Uhr Abendmesse
14. Mai 08:30 Uhr Heilige Messe
16. Mai 09:00 Uhr Heilige Messe, 

anschl. Senioren-
vormittag

Die Osterzeit wird bei uns in diesem Jahr 
besonders von den Kindern geprägt: Wir 
dürfen drei Taufen erleben, und mehrere 
Kinder im Grundschulalter feiern gemein-
sam mit den Kindern der Gesamtpfarrei 
am 07. Mai ihre Erstkommunion in Pirna. 

Wir sind sehr dankbar dafür!
Für aktuelle Informationen achten Sie bit-
te auf die Vermeldungen oder schauen 
auf http://www.georgs-kirche.de/

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Heidenau (Baptisten)
Waldstraße 16, 01809 Heidenau, Tel.: 03529 / 529 02 19, Fax: 03529 / 529 02 18
E-Mail: kontakt@baptisten-heidenau.de, Internet: www.baptisten-heidenau.de

Gottes schützende Hand und Kraft möge 
mit Ihnen auf allen Ihren Wegen sein!
30. April 09:30 Uhr Gottesdienst
07. Mai 09:30 Uhr Gottesdienst mit 

Abendmahl
08. Mai 14:00 Uhr Rhythmische 

Gymnastik
14. Mai 09:30 Uhr Gottesdienst

Informieren Sie sich über aktuelle Termine 
im Internet unter: 
www.baptisten-heidenau.de

Anzeige(n)
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Gottesdienste
30. April St. Marienkirche Dohna
10:00 Uhr Festgottesdienst zur Konfir-

mation Pfr. Dr. Reichenbach, 
Frau Heinik

7. Mai St. Marienkirche Dohna
10:00 Uhr Gottesdienst mit den Chören 

Pfrn. Gustke

14. Mai Christuskirche Heidenau
10:00 Uhr Gottesdienst zur Klanginstal-

lation „Der gute Hirte“ Pfr. i. R. 
Dr. Schneider

Segnungsandacht
Christuskirche Heidenau
Freitag, 28. April, 17 Uhr
Raum der Stille
im Glockenturm der Christuskirche Heidenau
Täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr.
Andacht: mittwochs,18 Uhr
Seniorenkreis
Christuskirche Heidenau
Mittwoch, 10. Mai, 14:30 Uhr
Junge Gemeinde Heidenau
Christuskirche Heidenau
Freitag, 5. und 26. Mai, 18:00 Uhr
Pfarramtsverwaltung
Rathausstr. 6, Tel+Fax: 03529-517864
Öffnungszeiten:
Di. und Fr. 9.00 bis 12.00 Uhr; Do. 14.00-17.30 Uhr,
Mo. und Mi. geschlossen
11. und 12.5. geschlossen
Tel: Pfarrerin Gustke, 03529/515561, Pfr. Dr. Reichenbach 
03529/528170
Friedhofsverwaltung Heidenau-Süd
Beethovenstr. 12, Tel.: 03529/5358093 - Fax 03529/5358094
Öffnungszeiten:
Mo. und Do 10.00 bis 12.00 Uhr, zusätzlich Di 14.00-17.00 Uhr,
Mi und Fr geschlossen.
Gärtnerei: Tel: 03529/519841, Öffnungszeiten siehe Aushang
„Der Herr ist mein Hirte“ - Psalm 23 auf neue Art erleben!
Klanginstallation „Der gute Hirte“ im Mai 2023 ( 02.05.-26.05.)
in der Christuskirche Heidenau!
Am 02.05. startet im Kirchsaal der Christuskirche Heidenau ein 
besonderes Klangerlebnis.
Montag - Mittwoch, Freitag + Samstag von 13-19 Uhr können 
Sie diese Installation aus klassischer, Pop-und Filmmusik, Solo-
und Chorgesang sowie a-capella-Passagen für jeweils 20 min 
über ca. 25 Lautsprecher erleben.
Der Komponist und Chorleiter Norbert Binder schuf mit dem Kö-
nigswarthaer Gospelchor ein außergewöhnliches, berührendes, 
wunderbares Klangerlebnis (von Lichteffekten begleitet).
Der Psalm 23 vom „Guten Hirten“ wird ganz neu erlebbar.

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Heidenau-Dohna-Burkhardswalde
Rathausstraße 6, 01809 Heidenau, Tel.: 03529 / 51 78 64, Fax: 03529 / 52 88 14
E-Mail: kg.heidenau@evlks.de, Internet: www.kirche-hdb.de bzw. www.gemeindeblicke-hdb.blogspot.de

Lassen Sie sich herzlich einladen und schauen Sie vorbei.
Nehmen Sie sich eine kleine Auszeit vom Alltag, setzen Sie sich 
in den Kirchenraum und begegnen Sie Gott auf ganz andere Art!
Für größere Gruppen bzw. Schulklassen im Rahmen des Religi-
onsunterrichtes bitten wir um Anmeldung (03529/517864 oder 
0171 4004967).
Der Eintritt ist frei!
Für eine Spende zur Deckung der Kosten wären wir sehr dank-
bar.
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Hinweis
Nach § 40 Abs. 2 Sächsische Gemeindeordnung ist den Einwohnern die Einsichtnahme in die Niederschriften über die öf-
fentlichen Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse gestattet; darüber hinaus kann die Gemeinde auch die allgemeine 
Einsichtnahme in elektronischer Form ermöglichen. Die Niederschriften der öffentlichen Sitzungen des Stadtrates der Stadt 
Heidenau und seiner Ausschüsse können im Bürgerinfoportal des Ratsinformationssystems SESSION unter folgendem Link 
eingesehen werden:
https://www.heidenau.de/ris/buergerinfo/info.php
Es ist zu beachten, dass die Sitzungsniederschriften erst dann veröffentlicht werden können, wenn diese durch den Schriftführer 
erstellt und durch den Bürgermeister und die hierzu bestimmten zwei Stadträte, die an der Sitzung teilgenommen haben, unter-
zeichnet worden sind. Dadurch kann es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Online-Veröffentlichung der Sitzungsniederschriften 
kommen.
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Nichtamtliche Auskunft
Grundlage: Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS; Staatsbetrieb Geobasisinformation und
Vermessung Sachsen; Stand 2022), Digitale Stadtgrundkarte Heidenau (Stand 1999, 2022)
Die Daten des Liegenschaftskatasters dürfen nur für eigene Verwaltungsaufgaben verwendet werden.
Eine Weitergabe der Daten ist nicht gestattet.

Stadt Heidenau
Bauamt
Dresdner Str. 47
01809 Heidenau

Anlage

Mügeln

534/11 Kurt-Fehrmann-Str.

§ 8 Straßengesetz für den Freistaat Sachsen (SächsStrG) 
vom 21. Januar 1993, zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762; 2020 S. 29) geän-
dert
Die Stadt Heidenau verfügt als zuständige Behörde die Einzie-
hung der öffentlichen Verkehrsfläche „Kurt-Fehrmann-Straße“, 
Flurstück 534/11 der Gemarkung Heidenau, gemäß dem Lage-
plan, Anlage 1.
Die Stadt Heidenau ist Eigentümerin des zur Kurt-Fehrmann-
Straße gehörenden Grund und Bodens. Durch die Einziehung 
verliert die Verkehrsfläche die Eigenschaft einer öffentlichen 
Straße. Die Bekanntmachung erfolgt öffentlich. Die Einziehung 
wird im Zeitpunkt ihrer Bekanntmachung wirksam.
Begründung:
Die Kurt-Fehrmann-Straße gilt als öffentlich gewidmete Orts-
straße gemäß Straßenbestandsverzeichnis der Stadt Heidenau 
vom 31. Dezember 2017.
Nach § 8 Abs. 2 Satz 1 SächsStrG kann eine Straße eingezo-
gen werden, wenn sie keine Verkehrsbedeutung mehr hat oder 
überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls vorliegen: Bei 
der Kurt-Fehrmann-Straße handelt es sich um eine Stichstra-
ße, die ausschließlich Anliegern dient und keine öffentliche Ver-
kehrsbedeutung besitzt. Die Absicht der Einziehung wurde im 
Stadtrat am 27. Oktober 2022 (Beschlussvorlage Nr. 108/2022) 
beschlossen und im Heidenauer Journal am 18. November 2022 
öffentlich bekanntgegeben.
Die öffentliche Auslegung erfolgte vom 18. November 2022 bis 
zum 17. Februar 2023. Es gingen keine Einwendungen ein.
Der Stadtrat der Stadt Heidenau hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 30. März 2023 mit Beschluss Nr. 015/2023 die Einzie-
hung der Kurt-Fehrmann-Straße beschlossen.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Einziehung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Stadt Heidenau, Dresdner Str. 47, 01809 Heidenau, einzulegen.
Heidenau, den 12. April 2023

J. Opitz
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung der Neufassung der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren 
für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen der Stadt Heidenau (Sondernutzungssatzung)

ßengesetzes (FStrG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Juli 2007 
(BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19. Juni 2022 (BGBl. I S. 922) 
sowie der §§ 18 und 21 des Straßenge-
setzes für den Freistaat Sachsen (Säch-
sisches Straßengesetz - SächsStrG) vom 
21. Januar 1993 (GVBl. S. 93), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20. August 
2019 (GVBl. S. 762; 2020 S. 29) und des  
§ 4 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) in der Fas-
sung der Bekanntgabe vom 09. März 
2018 (GVBl. S. 62), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 09. Februar 2022 (GVBl.  
S. 134) hat der Stadtrat der Stadt Hei-
denau in seiner öffentlichen Sitzung am  
30. März 2023 folgende

Satzung über Erlaubnisse und 
Gebühren für Sondernutzungen 
an öffentlichen Straßen der Stadt 
Heidenau 
(Sondernutzungssatzung)

beschlossen:
§ 1
Sachlicher Geltungsbereich
(1) Diese Satzung gilt für alle Gemein-
destraßen einschließlich öffentlicher 
Wege und Plätze sowie für die Ortsdurch-
fahrten im Zuge der Staats- und Kreis-
straßen im Gebiet der Stadt Heidenau.
(2) Zu den öffentlichen Straßen im Sinne 
des Abs. 1 gehören der Straßenkörper, 
der Luftraum über dem Straßenkörper, 
das Zubehör und die Nebenanlagen im 
Sinne des § 2 Abs. 2 SächsStrG bzw. des 
§ 1 Abs. 4 FStrG.
§ 2
Erlaubnisbedürftige Sondernutzungen
(1) Vorbehaltlich der §§ 3 und 4 dieser 
Satzung bedarf die Benutzung der Stra-
ße über den Gemeingebrauch hinaus als 
Sondernutzung der Erlaubnis der Stadt. 
Sofern die Stadt nicht selbst Straßen-
baubehörde für die betreffenden Flächen 
ist, muss sie vor Erteilung der Erlaubnis 
die Zustimmung der betreffenden Stra-
ßenbaubehörde (LASuV für Staatsstraße, 
Landratsamt für Kreisstraßen) einholen. 
Die Benutzung ist erst nach schriftlicher 
Erteilung der Sondernutzungserlaub-
nis und nur im festgelegten Umfang der 
Erlaubnis zulässig. Darüber hinaus darf 
die Sondernutzung erst nach Vorliegen 
anderer erforderlicher Genehmigungen, 
Erlaubnisse und/oder Bestimmungen 

Der Stadtrat der Stadt Heidenau hat in 
seiner öffentlichen Sitzung am 30.03.2023 
eine Neufassung der Satzung über Er-
laubnisse und Gebühren für Sondernut-
zung an öffentlichen Straßen der Stadt 
Heidenau (Sondernutzungssatzung) be-
schlossen. Soweit die Gemeinde nicht 
Träger der Straßenbaulast ist, bedarf die 
Satzung nach § 18 Abs. 1 Satz 5 Säch-
sisches Straßengesetz der Zustimmung 
der oberen Straßenaufsichtsbehörde. Da 
die Sondernutzungssatzung der Stadt 
Heidenau für alle Gemeindestraßen so-
wie für die Ortsdurchfahrten im Zuge der 
Staats- und Kreisstraßen im Gebiet der 
Stadt Heidenau ihre Gültigkeit hat, war 
die Zustimmung des Landesamtes für 
Straßenbau und Verkehr zur beschlosse-
nen Neufassung der Sondernutzungssat-
zung der Stadt Heidenau notwendig.
Mit Schreiben vom 11.04.2023 wurde der 
Neufassung der Sondernutzungssatzung 
der Stadt Heidenau in der Fassung vom 
30.03.2023 gemäß § 18 Abs. 1 Sächs-
StrG vom Landesamt für Straßenbau und 
Verkehr als obere Straßenaufsichtsbehör-
de zugestimmt.
Nach der Erteilung der Zustimmung und 
der Ausfertigung der Neufassung der 
Sondernutzungssatzung wird diese hier-
mit öffentlich bekannt gemacht. Nach  
§ 13 der Sondernutzungssatzung tritt die 
Neufassung am Tage nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft.

Satzung über Erlaubnisse und 
Gebühren für Sondernutzungen 
an öffentlichen Straßen der Stadt 
Heidenau (Sondernutzungssat-
zung) vom 30. März 2023

Inhaltsverzeichnis:
§ 1 Sachlicher Geltungsbereich
§ 2 Erlaubnisbedürftige Sondernut-

zungen
§ 3 Straßenanliegergebrauch
§ 4 Erlaubnisfreie Sondernutzungen
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§ 6 Erlaubnis
§ 7 Erlaubnisversagung, -widerruf
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Anlage: Gebührenverzeichnis
Aufgrund von § 8 des Bundesfernstra-
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ausgeübt werden. Die Sondernutzungs-
erlaubnis ist nicht übertragbar.
(2) Der Erlaubnis bedarf auch die Erwei-
terung oder Änderung bestehender Son-
dernutzungen.
§ 3
Straßenanliegergebrauch
Die Benutzung der Straße über den Ge-
meingebrauch hinaus bedarf innerhalb 
der geschlossenen Ortslage keiner Er-
laubnis, soweit diese Benutzung zur an-
gemessenen Nutzung der angrenzenden 
Grundstücke erforderlich ist und den Ge-
meingebrauch nicht dauernd ausschließt 
oder erheblich beeinträchtigt und nicht in 
den Straßenkörper eingreift (Straßenan-
liegergebrauch). Als Straßenanliegerge-
brauch gilt insbesondere:

a) das Aufstellen von Baugerüsten und 
Containern bis zu drei Tagen zwecks 
Instandhaltung der Gebäude,

b) die Lagerung von Brenn- und Bauma-
terial bis zu 24 Stunden,

c) die Lagerung von zur Abholung be-
reitgestellten Altkleidern und Altpa-
pier bei Straßensammlungen sowie 
das Aufstellen von Müllbehältern und 
Sperrgut frühestens am Tag vor der 
angekündigten Abfuhr.

Von der Erlaubnisfreiheit sind Flächen 
an Staats- oder Kreisstraßen ausgenom-
men, die nicht in der Baulast der Stadt 
Heidenau liegen.
§ 4
Erlaubnisfreie Sondernutzungen
(1) Keiner Erlaubnis bedürfen

a) die Ausschmückung von Straßen und 
Häuserfronten für Feiern, Feste, Um-
züge und ähnliche Veranstaltungen 
zur Pflege des Brauchtums sowie für 
kirchliche Prozessionen,

b) Verkaufs- und Informationsstände 
für ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke auf Gehwe-
gen oder in Fußgängerzonen, sofern 
eine Gehwegbreite von mindestens  
1,50 m verbleibt,

c) Wahlplakatwerbung von politischen 
Parteien, politischen Organisationen 
oder Wählervereinigungen anläss-
lich von Wahlen während der letzten 
sechs Wochen vor und bis eine Wo-
che nach dem Wahltag.

(2) Erlaubnisfreie Sondernutzungen kön-
nen eingeschränkt oder untersagt wer-
den, wenn Belange des Straßenbaus 
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oder Belange der Sicherheit des Verkehrs 
dies erfordern.
Die zur Wahlplakatwerbung im Sinne des 
Abs. 1 lit. c) verwendeten Plakate dürfen 
eine Größe von 0,5 m² nicht überschrei-
ten. Sofern Plakate an Lichtmasten ange-
bracht werden, ist eine Mindesthöhe von 
2,50 m, gemessen zwischen Unterkante 
des Plakates und dem Straßenkörper, 
einzuhalten. Wahlplakatwerbung darf 
nicht angebracht oder aufgestellt werden:

a) an oder neben Masten von Verkehrs-
zeichen, von Lichtzeichenanlagen 
sowie an oder neben Verkehrseinrich-
tungen (§ 43 Abs. 1 StVO);

b) an Lichtmasten, die auf oder direkt 
neben Radwegen (z. B. August-Be-
bel-Straße, Güterbahnhofstraße) ste-
hen;

c) an Bäumen und in öffentlichen Grün-
anlagen;

d) an Geländern von Stützwänden bzw. 
Ingenieurbauwerken von Staats- und 
Kreisstraßen.

Die Wahlplakatwerbung darf nach Ort 
und Art der Anbringung sowie nach 
Form und Farbe der Plakate nicht zu 
Verwechslungen mit Verkehrszeichen 
und Verkehrseinrichtungen Anlass ge-
ben oder deren Wirkung beeinträchtigen  
(§ 33 Abs. 2 StVO).
Wahlplakatwerbung mit rassistischem 
sowie volksverhetzendem Charakter ist 
unzulässig.
(3) Von der Erlaubnispflicht kann abge-
sehen werden, wenn die Sondernutzung 
überwiegend im öffentlichen Interesse 
liegt.
§ 5
Erlaubnisantrag
(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird 
auf Antrag erteilt. Dieser ist in der Regel 
schriftlich spätestens 4 Wochen vor der 
beabsichtigten Ausübung der Sondernut-
zung mit Angaben über Ort, Art, Umfang 
und Dauer der Sondernutzung bei der 
Stadtverwaltung Heidenau zu stellen. Die 
Stadt kann Erläuterungen durch Zeich-
nungen, textliche Beschreibungen oder 
in sonst geeigneter Weise verlangen.
(2) Ist mit der Sondernutzung eine Behin-
derung oder Gefährdung des Verkehrs 
oder eine Beschädigung der Straße oder 
die Gefahr einer solchen Beschädigung 
verbunden, so muss der Antrag Angaben 
darüber enthalten, in welcher Weise den 
Erfordernissen der Sicherheit oder Ord-
nung des Verkehrs sowie des Schutzes 
der Straße Rechnung getragen wird.

§ 6
Erlaubnis
Die Erlaubnis wird auf Zeit oder auf Wi-
derruf erteilt. Sie kann unter Bedingun-
gen und Auflagen erteilt werden, wenn 
dies für die Sicherheit und Ordnung des 
Verkehrs oder zum Schutz der Straße er-
forderlich ist.
§ 7
Erlaubnisversagung, -widerruf
(1) Die Erlaubnis kann versagt werden, 
wenn den Interessen des Gemeinge-
brauchs, insbesondere der Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs oder dem 
Schutz des öffentlichen Verkehrsgrundes 
oder anderen rechtlich geschützten Inte-
ressen, der Vorrang gegenüber der Son-
dernutzung gebührt.
Dies ist insbesondere der Fall, wenn

1. der mit der Sondernutzung verfolgte 
Zweck ebenso durch die Inanspruch-
nahme privater Grundstücke erreicht 
werden kann;

2. die Sondernutzung an anderer Stelle 
bei geringerer Beeinträchtigung des 
Gemeingebrauchs erfolgen kann;

3. die Straße oder ihre Ausstattung 
durch die Art der Sondernutzung und 
/ oder deren Folgen beschädigt wer-
den kann und der Erlaubnisnehmer 
nicht hinreichend Gewähr dafür bie-
tet, dass die Beschädigung auf seine 
Kosten unverzüglich wieder behoben 
wird.

(2) Die Sondernutzungserlaubnis kann 
auch versagt werden, wenn derjenige, 
welcher eine Erlaubnis nach § 6 bean-
tragt, mit der Zahlung bereits fälliger Son-
dernutzungsgebühren im Rückstand ist.
(3) Eine Erlaubnis kann insbesondere 
dann widerrufen werden, wenn der Er-
laubnisnehmer dauernd oder gröblich 
die mit der Erlaubnis oder der Benutzung 
verbundenen Pflichten verletzt.
§ 8
Gebühren
(1) Für erlaubnispflichtige Sondernut-
zungen werden Gebühren nach Maßga-
be des anliegenden Verzeichnisses der 
Sondernutzungsgebühren erhoben. Das 
Verzeichnis der Sondernutzungsgebüh-
ren ist Bestandteil dieser Satzung. Son-
dernutzungsgebühren werden auch dann 
erhoben, wenn die Sondernutzung ohne 
Sondernutzungserlaubnis tatsächlich 
ausgeübt wird.
Die nach dieser Satzung zu erhebenden 
Gebühren verstehen sich als Nettokos-
ten. Sofern einzelne Sondernutzungs-

gebühren der Umsatzsteuer unterliegen, 
werden die Gebühren zuzüglich der ge-
setzlich anfallenden Umsatzsteuer erho-
ben.
(2) Gebührenfrei sind

1. Sondernutzungen, die ausschließlich 
religiösen oder caritativen Zwecken 
dienen,

2. Sondernutzungen von politischen 
Parteien, politischen Organisationen 
oder Wählervereinigungen anläss-
lich von Wahlen während der letzten 
sechs Wochen vor und bis eine Wo-
che nach dem Wahltag.

3. Sondernutzungen, die der Durchfüh-
rung von Aufgaben und Veranstaltun-
gen der Stadt Heidenau dienen.

(3) Die nach Absatz 1 in Verbindung mit 
dem anliegenden Verzeichnis der Sondern-
nutzungsgebühren zu erhebenden Gebüh-
ren ermäßigen sich um 50 vom Hundert für 
Sondernutzungen, die ausschließlich ge-
meinnützigen Zwecken dienen.
(4) Das Recht der Stadt, nach § 18 Abs. 4 
SächsStrG bzw. § 8 Abs. 2a FStrG, Kos-
tenersatz bzw. Vorschüsse und Sicher-
heiten zu verlangen, wird durch die nach 
dieser Satzung bestehende Gebühren-
pflicht oder Gebührenfreiheit für Sonder-
nutzungen nicht berührt.
§ 9
Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner sind:

a) der Antragsteller,
b) der Erlaubnisnehmer,
c) wer die Sondernutzung ausübt oder 

in seinem Interesse ausüben lässt.

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften 
als Gesamtschuldner.
§ 10
Entstehung der Gebührenpflicht und 
Fälligkeit
(1) Die Gebührenpflicht entsteht

a) mit der Erteilung der Sondernut-
zungserlaubnis,

b) bei unbefugter Sondernutzung mit 
dem Beginn der Nutzung.

(2) Die Gebühren werden zwei Wochen 
nach der Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides an den Gebührenschuldner zur 
Zahlung fällig.
§ 11
Gebührenerstattung
(1) Wird eine auf Zeit genehmigte Sonder-
nutzung vorzeitig aufgegeben, so besteht 
kein Anspruch auf Erstattung entrichteter 
Gebühren.
(2) Im Voraus entrichtete Gebühren wer-
den anteilig erstattet, wenn die Stadt eine 
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Sondernutzungserlaubnis aus Gründen 
widerruft, die nicht vom Gebührenschuld-
ner zu vertreten sind.
(3) Im Einzelfall können Gebühren gestun-
det, ermäßigt oder ganz oder zum Teil erlas-
sen werden, wenn deren Einziehung nach 
Lage des einzelnen Falles unbillig wäre.
(4) Das Festsetzungs- und Feststellungs-
verfahren, das Erhebungsverfahren, die 
Verjährung, die Verzinsung, die Säumnis-
zuschläge und die Vollstreckung richten 
sich nach Maßgabe des § 3 des Sächsi-
schen Kommunalabgabengesetzes in der 
jeweils gültigen Fassung.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten
Verstöße gegen diese Satzung können, 
soweit sie Ordnungswidrigkeiten i.S.d. 
§ 52 Sächsisches Straßengesetz bzw.  
§ 23 Bundesfernstraßengesetz darstellen, 
nach diesen Vorschriften mit einer Geld-
buße von bis zu fünfhundert Euro geahn-
det werden.
§ 13
In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über Er-

laubnisse und Gebühren für Sondernut-
zungen an öffentlichen Straßen der Stadt 
Heidenau (Sondernutzungssatzung) vom  
30. Oktober 2003, zuletzt geändert durch 
die Änderungssatzung vom 25. März 2010 
außer Kraft.

Heidenau, 12. April 2023

J. Opitz
Bürgermeister
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Anlage zur Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen der Stadt Heidenau (Sondernut-
zungssatzung)

Verzeichnis der Sondernutzungsgebühren

Nr. Gegenstand Gebühr in Euro
1 Überspannungen, Überleitungen und Überbrückungen von öffentlichen Verkehrsflächen
1.1 Kabelleitung je lfd. m monatlich 2,50
1.2 Rohrleitung je lfd. m monatlich 5,00

Gebührenfrei sind Leitungen der öffentlichen Versorgung für Elektrizität, Gas, Fernwärme, 
Wasser sowie der öffentlichen Abwasserleitungen einschließlich der Hausanschlüsse

2 Werbeanlagen
2.1 Dreieckständer und Plakattafeln

je angefangene 0,5 m² Ansichtsfläche
und je Stück jährlich 75,00

monatlich 7,50
wöchentlich 2,50
täglich 0,50

Mindestgebühr 5,00
2.2 Reklame-Uhren, Leuchtbuchstaben und sonstige in den Luftraum der Straße ragende Anla-

gen und Einrichtungen je angefangener m² jährlich 75,00
2.3 Hinweisschilder auf gewerbliche Betriebe je angefangene 0,5 m² Ansichtsfläche und je 

Stück monatlich 20,00
2.4 Transparente je angefangenen lfd. m wöchentlich 5,00

täglich 1,00
3 Aufstellen von Kraftfahrzeugen, Werbefahrzeugen und -hängern je m² beanspruchter Ver-

kehrsfläche täglich 5,00
4 Aufstellung von Tischen und Stühlen je m² beanspruchter Verkehrsfläche monatlich 1,00

täglich 0,25
Mindestgebühr 5,00

5 Automaten pro Stück monatlich 5,00
6 Schaukästen je angefangene 0,5 m² Ansichtsfläche monatlich 2,50
7 Informationsstände und -fahrzeuge, Verkaufsstände und -wagen, Auslage-Bretter je m² 

beanspruchter Verkehrsfläche täglich 1,00
wöchentlich 5,00
monatlich 10,00

Mindestgebühr 5,00
8 Gerüste, Bauwagen und -hütten, Arbeitswagen, Baumaschinen und Baugerüste einschließ-

lich Hilfseinrichtungen, Baugrubenumschließungen, je angefangene 10 m² täglich 1,00
wöchentlich 5,00
monatlich 15,00

Mindestgebühr 10,00
9 Lagerung von Gegenständen aller Art (insbesondere Baumaterial) je m² beanspruchter 

Verkehrsfläche täglich 0,50
wöchentlich. 2,50
monatlich 7,50

Mindestgebühr 5,00
Container (insbesondere Bauschuttcontainer) täglich 5,00

10 Umzüge einmalig 10,00 bis 50,00
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11 Sonstige über den Gemeingebrauch hinausgehende Benutzungen der Straße
täglich 5,00 bis 25,00
wöchentlich 12,50 bis 75,00
monatlich 30,00 bis 150,00
jährlich 50,00 bis 500,00

Hinweise nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 

sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 

die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Heidenau, 12. April 2023

J. Opitz
Bürgermeister
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Bekanntmachung des  
Beschlusses der 35. Sitzung 
des Bauausschusses  
vom 13. April 2023
Beschluss Nr.: 019/2023
Neugestaltung Spielplatz Rudolf-Breit-
scheid-Straße - Vergabe
Der Bauausschuss der Stadt Heidenau 
beschließt, der Firma
KOMPAN GmbH
Raiffeisenstraße 13
24941 Flensburg
den Zuschlag für die Lieferung, Aufbau 
und Gestaltung des Spielplatzes Rudolf-
Breitscheid-Straße, gemäß Angebot vom 
01.03.2023 zu erteilen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig be-
schlossen

J. Opitz
Bürgermeister

Sitzungstermine der Ausschüsse der Stadt Heidenau
Die nächste öffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses der Stadt Heidenau 
findet am Dienstag, dem 09. Mai 2023, um 18:30 Uhr im Ratssaal des Rathauses 
Heidenau, Dresdner Straße 47, statt. Die öffentliche Bekanntgabe der Tagesord-
nung dieser Sitzung hängt vom 02. bis 09. Mai 2023 an der Bekanntmachungstafel 
der Stadt Heidenau, Dresdner Straße 47 zur Einsichtnahme aus.
Die nächste öffentliche Sitzung des Bauausschusses der Stadt Heidenau findet 
am Donnerstag, dem 11. Mai 2023, um 18:30 Uhr im Ratssaal des Rathauses Hei-
denau, Dresdner Straße 47, statt. Die öffentliche Bekanntgabe der Tagesordnung 
dieser Sitzung hängt vom 04. bis 11. Mai 2023 an der Bekanntmachungstafel der 
Stadt Heidenau, Dresdner Straße 47 zur Einsichtnahme aus.
Darüber hinaus finden Sie ab 03. Mai 2023 die vollständige Tagesordnung der 
Sitzung auch im Internet unter www.heidenau.de in der Rubrik „Stadt & Rathaus“ 
im Bürgerinformationssystem.

J. Opitz
Bürgermeister

Erreichbarkeit der Stadtverwaltung Heidenau
Am 19. Mai 2023 (Freitag nach Himmelfahrt) bleiben die Stadtverwaltung Heidenau mit ihren Standorten Rathaus (Dresdner 
Straße 47) und Brunneneck (von-Stephan-Straße 4) sowie der Bauhof mit Friedhofsverwaltung (Weststraße 30) und die Stadtbi-
bliothek Heidenau (von-Stephan-Straße 4) geschlossen.

Katrin Reichelt
Öffentlichkeitsarbeit


